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Straßensperrungen 
 
 
Huttersbühlstraße 
Die Huttersbühlstraße wird aufgrund eines Kanalanschlusses zwischen den Hausnummern 7 und 9 vom 
09.09. bis voraussichtlich 24.09.2021 für den Verkehr gesperrt. Der Anliegerverkehr ist beidseitig bis zur 
Baustelle möglich. Eine Umfahrung ist über die angrenzenden Nebenstraßen möglich. 
 
 
Im Tiefen Tal 
Die Straße Im Tiefen Tal wird aufgrund der Erneuerung der Straßeneinfassungen und Asphaltbelagsanie-
rung auf Höhe der Einmündungen Markgrafenstraße, Rosenhang, Tulpenweg und Lilienweg abschnittsweise 
von 13.09. bis voraussichtlich 05.11.2021 für den Verkehr gesperrt. Der Anliegerverkehr ist beidseitig bis 
zum jeweiligen Abschnitt der Baustelle möglich. Eine Umfahrung ist über die angrenzenden Nebenstraßen 
möglich. 
 
 
Lilienweg 
Der Lilienweg wird aufgrund von Tief- und Rohrbauarbeiten an der Gas- und Wassernetzleitung auf Höhe der 
Einmündungen Im Tiefen Tal, Brunnenweg und Reichenbacher Straße abschnittsweise von 07.09. bis vo-
raussichtlich 01.10.2021 für den Verkehr gesperrt. Der Anliegerverkehr ist beidseitig bis zum jeweiligen Ab-
schnitt der Baustelle möglich. Eine Umfahrung ist über die angrenzenden Nebenstraßen möglich. 
 
 
Rankenweg 
Der Rankenweg wird aufgrund von Wiederherstellungsarbeiten an der Fahrbahnoberfläche auf Höhe der An-
wesens Nr. 2 für insgesamt 3 Tage im Zeitraum zwischen voraussichtlich ab sofort und 08.10.2021 für den 
Verkehr gesperrt. Ein genaues Datum ist derzeit leider noch nicht bekannt. Der Anliegerverkehr ist beidseitig 
bis zur Baustelle möglich. Eine Umfahrung ist über die angrenzenden Nebenstraßen möglich. 
 
 
Waldsiedlungsstraße 
Die Waldsiedlungsstraße bleibt aufgrund der Aufstellung eines Einfamilienhauses auf Höhe der Anwesens 
Nr. 28 - 32 bis voraussichtlich 10.09.2021 für den Verkehr gesperrt. Der Anliegerverkehr ist beidseitig bis zur 
Baustelle möglich. Eine Umfahrung ist über die angrenzenden Nebenstraßen möglich. 
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